
5 Hohenroth SATZUNGGemeinde

Satzung
für die Kindertageseinrichtungen

der Gemeinde Hohenroth
(Kindertageseinrichtungensatzung - KitaS)!

vom 25.02.2026

Die Gemeinde Hohenroth erlässt auf Grund von Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998
(GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2025 (GVBl.
S. 637), folgende Satzung:
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Gegenstand der Satzung

Die Gemeinde Hohenroth betreibt und unterhält Kindertageseinrichtungen nach Maßgabe
des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und des Bayerischen Kinderbildungs-
und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) i. V. mit der hierzu ergangenen Ausführungsverord-
nung (AVBayKiBiG) als öffentliche Einrichtungen.
Die Kindertageseinrichtungen bestehen aus Kinderkrippen i. S. des Art. 2 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 BayKiBiG für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres und Kindergärten i. S. des Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayKiBiG für Kinder überwie-
gend im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.
Das Betreuungsjahr beginnt am 01.09. eines Kalenderjahres und endet mit Ablauf des
31.08. des darauffolgenden Kalenderjahres.
Die Kindertageseinrichtungen dienen der Bildung, Erziehung und Betreuung der dort auf-
genommenen Kinder und werden ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben.

82
Personal; Leitung

(1) Die Gemeinde Hohenroth stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das für den
Betrieb ihrer Kindertageseinrichtungen notwendige Personal.
Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder werden durch den Einsatz von ausrei-
chendem und qualifiziertem Personal i. S. der $$ 15 bis 17 AVBayKiBiG sichergestellt.

! Um eine bessere Lesbarkeit und Übersichtlichkeit zu erreichen, wurde auf die geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet.
Die jeweilige Bezeichnung gilt somit gleichermaßen für das weibliche, das männliche und das diverse Geschlecht.
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(3) Die Leitung der Kindertageseinrichtungen obliegt einer, von der Gemeinde Hohenroth be-
stellten, staatlich geprüften Fachkraft. Die Einrichtungsleitung übt das Hausrecht aus. Aus
diesem Grund ist das gesamte Personal der Einrichtungsleitung unterstellt.

(4) Die Verwaltung und Aufsicht über die Führung und Leitung der Kindertageseinrichtungen
übt die Gemeinde Hohenroth aus.

83
Gebühren

Für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen werden Gebühren nach der Kindertagesein-
richtungengebührensatzung (KitaGebS) in der jeweils geltenden Fassung erhoben.
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Elternbeiräte

(1) Für jede Kindertageseinrichtung ist jeweils ein Elternbeirat zu bilden.

(2) Aufgaben und Befugnisse der Elternbeiräte ergeben sich aus Art. 14 BayKiBiG.
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Antrag zur Aufnahme

(1) Der Antrag zur Aufnahme ist ganzjährig möglich. Der Antrag erfolgt in schriftlicher Form
durch die Personensorgeberechtigten gegenüber der Einrichtungsleitung.

(2) Alle für die Aufnahme eines Kindes erforderlichen Daten sind von den Personensorgebe-
rechtigten wahrheitsgemäß anzugeben. Unterlagen und Nachweise, die von der Ge-
meinde Hohenroth aufgrund gesetzlicher Vorschriften benötigt werden, insbesondere zur
Geltendmachung der kindsbezogenen Förderung gegenüber dem Freistaat Bayern (zZ. B.
Nachweis der Migranteneigenschaft, Nachweis eines eventuellen Anspruchs auf Einglie-
derungshilfe) sowie das Nachweisheft für Vorsorgeuntersuchungen und der Impfpass sind
der Einrichtung vorzulegen.

(3) Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, Änderungen, die insbesondere das Sorge-
recht betreffen sowie Adress- und Telefonnummernänderungen, der Einrichtung unver-
züglich mitzuteilen.

86
Aufnahme

(1) Die Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung ist ganzjährig möglich, jedoch jeweils nur
mit Wirkung ab dem ersten Kalendertag eines Monats.

(2) Über die Aufnahme und Gruppenzuteilung eines angemeldeten Kindes entscheidet die
Einrichtungsleitung nach Maßgabe dieser Satzung unter Berücksichtigung pädagogischer
Gesichtspunkte. Die Personensorgeberechtigten werden von der Aufnahme oder
Nichtaufnahme baldmöglichst verständigt.

(3) Die Aufnahme erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Kind für den Besuch der Kinderta-
geseinrichtung geeignet ist. Zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung des Kindes
kann ein ärztliches Attest verlangt werden, das bei Vorlage nicht älter als vier Wochen
sein darf.
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Kinder mit besonderem Förderbedarf werden aufgenommen, wenn Bildung, Erziehung
und Betreuung sowie Integration möglich, eine Kooperation der Personensorgeberechtig-
ten mit der Kindertageseinrichtung vereinbart und ggf. eine therapeutische Versorgung
sichergestellt ist.
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Allgemeine Grundsätze für die Aufnahme

(1) Die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren
Plätze. Kinder, die wegen Mangels an freien Plätzen nicht aufgenommen werden können,
werden in eine Vormerkliste eingetragen. Die Auswahl unter den in der Gemeinde Hohen-
roth wohnenden Kindern wird nach den folgenden Dringlichkeitsstufen getroffen:

1. Kind, dessen Familie sich in einer besonderen Notlage befindet,
2. Kind, dessen Personensorgeberechtigter alleinerziehend ist,
3. Kind, dessen Personensorgeberechtigte berufstätig sind.

Auch das Alter des Kindes soll insoweit berücksichtigt werden, dass das grundschulnä-
here Kind vorrangig Aufnahme findet. Dies gilt insbesondere für Kinder, die im Laufe des
ersten Schuljahres vom Besuch der ersten Grundschulklasse zurückgestellt wurden. Die
Entscheidung trifft die Einrichtungsleitung nach vorhergehender Abstimmung mit der Ge-
meinde Hohenroth.

Zum Nachweis der Dringlichkeitsstufen nach Abs. 1 sind auf Anforderung entsprechende
Nachweise vorzulegen.
Über die Aufnahme von Kindern, die ihren Wohnsitz nicht in Hohenroth haben, entschei-
det die Einrichtungsleitung im Einvernehmen mit der Gemeinde Hohenroth. Auswärtige
Kinder können dann aufgenommen werden, soweit und solange freie Plätze verfügbar
sind. Die Aufnahme beschränkt sich auf das jeweilige Betreuungsjahr.
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Ablehnung oder Widerruf der Aufnahme

Die Aufnahme kann abgelehnt oder widerrufen werden, wenn die geforderten Unterlagen,
insbesondere die für die Förderung durch den Freistaat Bayern erforderlichen Nachweise,
nicht fristgerecht bis zum gesetzten Termin vorgelegt werden.
Die Zusage erlischt für den Fall, dass das Kind zu dem mit den Personensorgeberechtig-
ten vereinbarten Aufnahmetermin nicht erscheint.
Die Gebührenpflicht bleibt in den Fällen der Abs. 1 und 2 bis zum Ablauf des Folgemonats
bestehen.
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Inanspruchnahme von Buchungszeiten

Buchungszeiten sind Zeiten, in denen ein Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. Sie
müssen die festgelegte Kernzeit als pädagogische Bildungszeit sowie die Bring- und Hol-
zeiten in vollem Umfang einschließen.
Wegen der erforderlichen Personaldispositionen verpflichten sich die Personensorgebe-
rechtigten, vor der Aufnahme die gewünschte Buchungszeit festzulegen (Buchungsver-
einbarung). Falls keine fristgerechte Bestimmung erfolgt, gilt die im Rahmen der jeweiligen
Öffnungszeit der Einrichtung größtmögliche Buchungszeit als gewählt.
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Um die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder sicherzustellen, beträgt die Mindest-
buchungszeit für die Kindertageseinrichtungen 3 - 4 Stunden am Tag.
Die jeweils möglichen Buchungszeiten ergeben sich im Einzelnen aus der Kindertages-
einrichtungengebührensatzung (KitaGebS).
Die tatsächliche Betreuungszeit kann während der Eingewöhnung des Kindes (ca. vier
Wochen) von der vereinbarten Buchungszeit abweichen.
Änderungen in den Buchungszeiten können im laufenden Betreuungsjahr jeweils spätes-
tens zehn Tage vor dem ersten Kalendertag eines Monats beantragt werden. Ausnahmen
sind nur in Abstimmung mit der Gemeinde Hohenroth zulässig. Die Änderung der Bu-
chungszeit kann insbesondere abgelehnt werden, wenn nicht ausreichend qualifiziertes
Personal zur Verfügung gestellt werden kann.

Werden Buchungszeiten erheblich überzogen, behält sich die Gemeinde Hohenroth vor,
die nächsthöhere Buchungszeitkategorie als Grundlage der Gebührenerhebung anzuset-
zen. Als erheblich gelten Zeiten ab täglich einer Stunde an mindestens drei Tagen im
Monat.
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Öffnungs- und Schließzeiten

(1) Die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen legt der Kindergartenausschuss der
Gemeinde Hohenroth durch Beschluss fest. Sie werden den Personensorgeberechtigten
in geeigneter Form bekanntgegeben.
Außerhalb der Öffnungszeiten kann die Beaufsichtigung der Kinder durch das pädagogi-
sche Personal nicht gewährleistet werden.
Schließzeiten werden jeweils zu Beginn des Betreuungsjahres von der Einrichtungsleitung
in Abstimmung mit der Gemeinde Hohenroth festgelegt.
In den Sommerferien kann bei Bedarf in den Kindertageseinrichtungen für jeweils eine
Woche eine Ferienbetreuung stattfinden. Die Ferienbetreuung kann von Kindern im Alter
von drei Jahren bis zur Einschulung angenommen werden, für die eine der folgenden
Voraussetzungen zutrifft:

a) alleinerziehender Personensorgeberechtigter ohne Lebenspartner,
b) chronische Krankheit eines Personensorgeberechtigten,
c) Krankenhausaufenthalt eines Personensorgeberechtigten,
d) Ausbildung/Umschulung eines Personensorgeberechtigten,
e) Pflege eines Angehörigen durch einen Personensorgeberechtigten,
f} Berufstätigkeit beider Personensorgeberechtigten, die nicht vom Arbeitgeber freige-

stellt werden (hierüber ist ein schriftlicher Nachweis vorzulegen).
(5) Weitere einzelne Schließzeiten können bei Bedarf von der Gemeinde Hohenroth bestimmt

werden.
Die Kindertageseinrichtungen können auf staatliche Anordnung oder aus anderen wichti-
gen Gründen - sofern möglich nach mindestens achtwöchiger vorheriger Ankündigung -
geschlossen werden. In diesen Fällen haben die Personensorgeberechtigten keinen An-
spruch auf Aufnahme des Kindes in eine andere Einrichtung oder auf Schadensersatz. Im
Rahmen der bestehenden Möglichkeiten wird den Personensorgeberechtigten für ihre
Kinder der Besuch einer anderen Einrichtung oder die Nutzung einer anderen Betreu-
ungsform angeboten.
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Besuchsregelung; Abholung der Kinder

(1) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, für einen regelmäßigen und kontinuier-
lichen Besuch der Kinder unter Beachtung der Öffnungszeiten der Einrichtungen und der
jeweiligen Buchungszeit zu sorgen.
Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, für eine von Ihnen unterstützte Einge-
wöhnung der Kinder Sorge zu tragen. Die hierzu getroffenen Absprachen mit der Einrich-
tung sind im Interesse der Kinder einzuhalten.
Kann ein Kind die Einrichtung nicht besuchen, ist diese unverzüglich zu benachrichtigen.
Die Aufsichtspflicht einer Kindertageseinrichtung beginnt grundsätzlich mit der persönli-
chen Übergabe des Kindes an eine pädagogische Kraft und endet mit der Übergabe des
Kindes an einen Personensorgeberechtigten. Die Personensorgeberechtigten haben für
die Beaufsichtigung des Kindes auf dem Hinweg zur und auf dem Heimweg von der Kin-
dertageseinrichtung zu sorgen. Kinder bis zur Einschulung dürfen nur von den Personen-
sorgeberechtigten sowie von diesen schriftlich bevollmächtigten Personen gebracht und
abgeholt werden, wobei letztere nicht unter zwölf Jahre alt sein dürfen.

Ist ein Kind nach Ende der Öffnungszeiten nicht in einer Zeitspanne von einer halben
Stunde abgeholt worden und sind die Personensorgeberechtigten oder die für Notfälle
benannten Ansprechpersonen nicht zu erreichen, ist für die weitere Betreuung des Kindes
im Benehmen mit dem zuständigen Amt für Jugend und Familie oder der örtlichen Poli-
zeidienststelle für eine geeignete und angemessene Lösung der Betreuung zu sorgen.
Entstehende Auslagen haben die Personensorgeberechtigten zu erstatten.

8 12
Krankheit; Anzeige

(1) Ein Kind darf nicht in die Kindertageseinrichtung kommen, wenn

a) es unter einer Krankheit leidet, bei der die Ansteckungsgefahr überprüft werden
muss, weil dies für andere Kinder, Personal oder Personensorgeberechtigte zum Ri-
siko werden kann. Dies gilt z. B. bei Bindehautentzündung, Mund- und Hautinfektio-
nen etc.

b) es an einer Krankheit leidet, welche unter $ 34 des den Personensorgeberechtigten
vorliegenden Infektionsschutzgesetzes fällt. Diese Krankheiten sind meldepflichtig.
Eine Rückkehr in die Einrichtung kann nur durch die Freigabe des Arztes und Vorlage
einer ärztlichen Bescheinigung oder eines Attests erfolgen.

c) es aktuell an Fieber leidet oder am Tag bzw. in der Nacht zuvor Fieber hatte.
d) es sich übergeben oder Durchfall hat. In diesem Fall darf das Kind erst frühestens 48

Stunden nach dem letzten Erbrechen oder Durchfall die Einrichtung wieder besuchen.
e) es offensichtlich stark unter Krankheitssymptomen, wie z. B. erschöpfenden Husten,

leidet.
f) es von Kopfläusen befallen wurde. Im Verdachtsfall ist das Personal berechtigt, den

Kopf des Kindes zu kontrollieren. Nur behandelte Kinder dürfen mit Bestätigung durch
die Personensorgeberechtigten die Einrichtung wieder besuchen.

g) Hygiene oder Schutzmaßnahmen, z. B. nach Operationen, notwendig sind, die im
Alltag nicht verantwortlich geleistet werden können.

Das Personal der Kindertageseinrichtungen hat das Recht und die Verpflichtung, die Per-
sonensorgeberechtigten mit ihrem Kind nach Hause oder zur Überprüfung zum Arzt zu
schicken, wenn der Verdacht besteht, dass einer der unter Abs. 1 genannten Sachverhalte
zutrifft. Zeigt ein Kind akute Krankheitssymptome, ist von den Personensorgeberechtigten
eine zeitnahe Abholung zu gewährleisten. Das Personal der Kindertageseinrichtung kann










